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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang

„English-Speaking Cultures/Englisch“ 
(mit Haupt- und Nebenfach) an der 

Universität Bremen

Vom 20. Oktober 2008

Der Fachbereichsrat 10 (Sprach- und Literaturwis-
senschaften) hat am 20. Oktober 2008 gemäß § 87 Abs. 1
Nr. 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)
i.V.m. § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) folgende
Änderungsordnung beschlossen: 

Artikel 1

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang „English-Speaking Cultures/
Englisch“ vom 21. September 2005 (Brem.ABl. 2006 
S. 81), zuletzt geändert am 27. Februar 2008
(Brem.ABl. S. 217), erhält folgende Fassung:

Im Anhang 1 in der Tabelle mit der Überschrift 
„3. Studienjahr“ erhält der Inhalt der Zeile „Fachwis-
senschaftliches Abschlussmodul“ in der Spalte „Prü-
fungen“ folgende Fassung:

„Bachelor Arbeit (10 CP), begleitendes Seminar 
(5 CP)“

Artikel 2

Diese Änderung tritt mit der Genehmigung durch
den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Kraft.
Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen
veröffentlicht.

Genehmigt, Bremen, den 31. Oktober 2008

Der Rektor
der Universität Bremen

Ordnung zur Änderung der fachspezifischen
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang

„Fachbezogene Bildungswissenschaften“ (FBW) der
Universität Bremen

Vom 16. Februar 2006

hier: Anlage 1f „Englisch“
(Vom 20. Oktober 2008)

Der Fachbereichsrat 10 (Sprach- und Literaturwis-
senschaften) hat am 20. Oktober 2008 gemäß § 87 Abs. 1
Nr. 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG)
i.V.m. § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) folgende
Änderungsordnung beschlossen: 

Artikel 1

Die Anlage 1f „Englisch“, genehmigt am 22. Februar
2006 (Brem.ABl. S. 319, 335) zur fachspezifischen Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang „Fachbe-
zogene Bildungswissenschaften“ (FBW) vom 16. Fe-
bruar 2006 (Brem.ABl. S. 319) der Universität Bremen,
wird wie folgt geändert:

An § 2 wird hinter Absatz 2 folgender Absatz 3 an-
gehängt:

„(3) Abweichend von § 2 Abs. 7 der fachspezifi-
schen Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-
gang „Fachbezogene Bildungswissenschaften“ muss
ein Auslandsmodul im Umfang von 6 CP erbracht
werden. Das Auslandsmodul kann entweder durch
ein Auslandssemester erbracht werden, bei dem
Prüfungsleistungen im Umfang von 6 CP anerkannt
werden oder durch einen spracherwerbsrelevanten
Auslandsaufenthalt von mindestens 5 Wochen Dauer.
Der Auslandsaufenthalt kann auch in zwei Ab-
schnitten erbracht werden. Die Studierenden sollten
spätestens 8 Wochen vor Ausreise einen Antrag an
den Prüfungsausschuss stellen, ob der geplante Aus-
landsaufenthalt als Auslandsmodul anerkannt wird.“



284 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 5. März 2009 Nr. 32

Artikel 2

Die Anlage 1f „Englisch“, genehmigt am 22. Februar
2006 (Brem.ABl. S. 319, 335) zur fachspezifischen 
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang
„Fachbezogene Bildungswissenschaften“ (FBW) vom 
16. Februar 2006 (Brem.ABl. S. 319) der Universität
Bremen, wird wie folgt geändert:

1. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7

Geltungsbereich, Inkrafttreten und Übergangs-
regelungen

(1) Diese Prüfungsordnung in der Fassung vom 
20. Oktober 2008 tritt nach der Genehmigung des
Rektors mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft.
Sie gilt für alle Studierenden, die im Wintersemester
2007/08 oder später im Bachelorstudiengang „Fach-
bezogene Bildungswissenschaften“ im Fach
„English-Speaking Cultures/Englisch“ immatriku-
liert wurden. Die Anerkennung bisher erbrachter
Leistungen wird in der Tabelle 1b geregelt. Studie-

rende, die in einem Modul das Prüfungsverfahren
nach dem Anhang 1f „English-Speaking Cultu-
res/Englisch“ vom 22. Februar 2006 eröffnet haben,
beenden es nach den Regelungen des Anhangs 1f
vom 22. Februar 2006. 

(2) Studierende des Faches „English-Speaking
Cultures/Englisch“ im Bachelorstudiengang „Fach-
bezogene Bildungswissenschaften“, die vor dem
Wintersemester 2007/08 immatrikuliert wurden, be-
enden ihr Studium nach dem Anhang 1f vom 22. Fe-
bruar 2006. Studierende, die bis zum 1. April 2010
keinen Abschluss erworben haben, wechseln
spätestens dann, auf Antrag auch vorher in den vor-
liegenden Anhang 1f „English-Speaking Cultures/
Englisch“ vom 20. Oktober 2008. Über die Anerken-
nung erbrachter Studienleistungen entscheidet der
Prüfungsausschuss.

(3) Mit Inkrafttreten des Anhangs 1f „English-
Speaking Cultures/Englisch“ in der vorliegenden
Fassung tritt der Anhang 1f in der Fassung vom 
22. Februar 2005 außer Kraft. Die Absätze 1 und 2
bleiben unberührt.“

2. Tabelle 1a erhält folgende Fassung:
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Artikel 3

1. Die Änderung gemäß Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Kraft.

2. Die Änderung gemäß Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft.

3. Diese Änderungsordnung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor der Universität Bremen in Kraft.
Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht.

Genehmigt, Bremen, den 31. Oktober 2008

Der Rektor
der Universität Bremen

3. Tabelle 1b erhält folgende Fassung:


